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Benötigen Sie dringend die Hilfe eines Fach-
manns für handwerkliche Arbeiten? Wenn ja, un-
terbreiten wir Ihnen gerne ein unverbindliches 
Angebot!

Finanzamt beteiligt sich!

Das Finanzamt beteiligt sich an den Handwer-
kerleistungen, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind:

 F Die Arbeiten finden in Ihrem Privathaushalt 
statt.

 F Sie bewahren die Rechnung auf.

 F Sie überweisen den Rechnungsbetrag

 F Sie geben eine Steuererklärung ab

Das Finanzamt beteiligt sich mit einer Steueran-
rechnung von 20% auf die abgerechnete Arbeits-
leistung (Handwerkerstunden, Anfahrtskosten, 
Maschinenkosten), maximal mit 1.200 Euro pro 
Jahr. 

Praxis-Beispiel: 
Sie beauftragen einen Handwerker mit  Sanie-
rungsarbeiten in Ihrem Eigenheim. Die Rechnung 
weist eine Arbeitsleistung von 2.000 Euro und 
einen Wareneinsatz von 300 Euro aus. 
Folge: In der Steuererklärung können Sie eine 
Steueranrechnung von 400 Euro beantragen 
(2.000 Euro x 20%). 

Das müssen Sie wissen

Die Steueranrechnung ist auf die Höhe Ihrer 
Steuerschuld beschränkt. Beträgt Ihre Steuer-

belastung vor Anrechnung der Handwerkerleis-
tungen nur 500 Euro, ist die Steueranrechnung 
ebenfalls auf 500 Euro beschränkt. 

Sprechen Sie Ihren Handwerker an!

Möchten Sie von der Steueranrechnung nach 
§ 35a Abs. 3 EStG profitieren, sprechen Sie 
Ihren Handwerker an. Er weist dann in seiner 
Rechnung den Betrag extra aus, den Sie in Ihrer 
Steuererklärung eintragen müssen. 

Tipp:
Mehr zum Thema finden Sie unter www.dhz.net/
jahresendspurt
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